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Die Abstände der geplanten Baugrenzen zum betreffenden Grundstück betragen 3,5-

6,0m. Die nach LBO notwendigen Abstandsflächen sind im Bauantrag nachzuweisen. 

 

Grundsätzlich sind Bauarbeiten so durchzuführen, dass keine Beschädigungen an Nach-

bargebäuden auftreten. Sofern erforderlich ist im Zuge der Bauausführung eine Beweis-

sicherung durchzuführen. 

 

Aufgrund des künftigen Geländeversatzes ist mit einer Stützmauer entlang der Grund-

stücksgrenze zu rechnen. Diese soll jedoch auf 1m begrenzt werden. Die Stützmauer ist 

auf dem Baugrundstück selbst herzustellen und nicht auf dem betreffenden Nachbar-

grundstück. Bei einem HQextrem werden nach der Hochwassergefahrenkarte weite 

Teile des Ortskerns von Reichenbach überflutet. An dieser Situation ändert sich durch 

das geplante Vorhaben nichts. Der Schutz bei HQ100 ist nach der Hochwassergefahren-

karte bereits heute schon gegeben. 

 

Die bauliche Nutzbarkeit des betreffenden Grundstücks wird durch die Planung nicht 

verändert. 
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Zu 1.: 

Grundüberlegung bezüglich der Höhenlage der künftigen Gebäude ist die Angleichung 

an die Höhenlage der Katharinenstraße, die auch als Erschließungsstraße für den Plan-

bereich dient. Darüber hinaus kann mit der vorhergesehenen Höhenlage ein Schutz vor 

Hochwasser der künftigen Bebauung bei HQextrem erreicht werden. Zulässig sind drei 

Geschosse. Das mit den Höhenfestsetzungen zulässige weitere 4. Geschoss darf kein 

Vollgeschoss sein und muss insbesondere zur Minderung der Gebäudehöhe gegenüber 

dem darunterliegenden Geschoss zurücktreten. Dadurch vermindert sich die Höhenwir-

kung der Gebäude an den zurücktretenden Seiten. Auf die Visualisierung in der Be-

gründung wird verwiesen. 

Die nach LBO notwendigen Abstandsflächen gegenüber Nachbargrundstücken sind 

entsprechend der tatsächlichen Objektplanung im Bauantragnachzuweisen. 

 

Zu 2.: 

Selbstverständlich muss eine Stützmauer auf dem Baugrundstück selbst errichtet wer-

den und nicht auf einem Nachbargrundstück. 

 

Zu 3.: 

Vor dem Hintergrund des Wohnraummangels und dem Grundsatz der Innenentwicklung 

vor Außenentwicklung und damit einer flächensparenden Bebauung hat sich die Ge-

meinde für eine dichtere und vergleichsweise hohe Bebauung im Planbereich, die sich 

an den beiden westlich des Planbereiches bestehenden Mehrfamilienhäusern orientiert 

entschieden. 

 

Zu 4.: 

Aufgrund der notwendigen Rampenlänge ist eine Tiefgaragenzufahrt im Bereich der 

bisherigen Zufahrt nicht möglich.  

 

Zu 5.  

Im zeichnerischen Teil ist die Grundflächenzahl mit 0,4 festgesetzt. Diese gilt uneinge-

schränkt für Hauptgebäude.  

Dieser Wert kann nach BauNVO auch ohne Festsetzung in einem Bebauungsplan bis zu 

einer GRZ von 0,6 mit Nebenanlagen überschritten werden. Damit nun die größtenteils 

unterirdische Tiefgarage realisiert werden kann wird die GRZ auf 0,7 erweitert. Diese 

Erweiterung gilt jedoch nur für die Tiefgarage und nicht für andere Nebenanlagen. Dies 

wird zu zur Regelung der Parkierung für sinnvoll erachtet. 
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Die Darstellungen der Maße werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Darstellungen der Maße und der Skizze werden zur Kenntnis genommen. 
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Ob eine Absturzsicherung notwendig ist muss in der Objektplanung anhand der tatsäch-

lichen Außenflächenplanung geprüft werden.  

 

Datenquelle für die Wasserspiegellage bei HQextrem sind die Hochwassergefahrenkar-

ten der LUBW. 

 

Grundüberlegung bezüglich der Höhenlage der künftigen Gebäude ist die Angleichung 

an die Höhenlage der Katharinenstraße, die auch als Erschließungsstraße für den Plan-

bereich dient. Darüber hinaus kann mit der vorhergesehenen Höhenlage ein Schutz vor 

Hochwasser der künftigen Bebauung bei HQextrem erreicht werden. 

Im Hinblick auf die Hochwassergefahr wird auf die Hochwassergefahrenkarten der 

LUBW verwiesen, die entsprechende Wasserspiegellagen ausweisen. Das kürzlich 

erstellte Rückhaltebecken am Oberlauf des Reichenbach ist für das HQ100 ausgelegt. 

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes „Fürstenstraße“ im Jahr 2007 

wurde die Hochwassersituation berücksichtigt, indem das gesamte Gelände angehoben 

wurde. Dem folgt nun der vorliegende Bebauungsplan. Im Jahr 2007 lagen jedoch die 

heute gültigen Hochwassergefahrenkarten mit Ausweisung der HQextrem-Bereiche 

noch nicht vor. Bezüglich der Überlegungen zum Hochwasserschutz im vorliegenden 

Bebauungsplan wird auf die Stellungnahme des Amt für Wasserwirtschaft und Boden-

schutz auf Seite 16 wird verwiesen. Demnach entsprechen die Festsetzungen der Sorg-

faltspflicht zum Hochwasserschutz. 

 

 

 

Die Darstellungen der Maße werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die zulässige Oberkante für das Gebäude ist stets ab festgesetzter Bezugshöhe zu mes-

sen. Dies entspricht im dargestellten Beispiel des nördlichen Gebäudes einer max. Höhe 

von 273,7m. Mit der zulässigen Toleranz nach 1.2.4 darf zwar die Oberkante Rohfuß-

bodenhöhe verändert werden, nicht jedoch die Oberkante. 

 

 

Die Darstellungen der Maße werden zur Kenntnis genommen. 

 

Vor dem Hintergrund des Wohnraummangels und dem Grundsatz der Innenentwicklung 

vor Außenentwicklung und damit einer flächensparenden Bebauung hat sich die Ge-

meinde für eine dichtere und vergleichsweise hohe Bebauung im Planbereich, die sich 

an den beiden westlich des Planbereiches bestehenden Mehrfamilienhäusern orientiert 

entschieden. 

 

 



Gemeinde Reichenbach a. d. F. 
Gemarkung Reichenbach 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  
Fürstenstraße – 1.Änderung 

Stellungnahmen zum Entwurf 
Zusammenstellung vom 06.10.2020 

 Beteiligung der Öffentlichkeit §3 Abs.2 BauGB und der Behörden nach §4 Abs.2 BauGB Seite 6 / 29 
 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die nach LBO notwendigen Abstandsflächen sind im Bauantragnachzuweisen. 

 

Im zeichnerischen Teil ist die Grundflächenzahl mit 0,4 festgesetzt. Diese gilt uneingeschränkt für 

Hauptgebäude. Dieser Wert kann nach BauNVO auch ohne Festsetzung in einem Bebauungsplan 

bis zu einer GRZ von 0,6 mit Nebenanlagen überschritten werden. Damit nun die größtenteils 

unterirdische Tiefgarage realisiert werden kann wird die GRZ auf 0,7 erweitert. Diese Erweite-

rung gilt jedoch nur für die Tiefgarage und nicht für andere Nebenanlagen. Dies wird zu zur 

Regelung der Parkierung für sinnvoll erachtet. 

Auch die festgesetzte Dachbegrünung kann auf das Puffervolumen für Regenwasser herangezo-

gen werden. Außerhalb der geplanten Tiefgarage stehen noch Flächen für entsprechende Versi-

ckerungsanlagen zur Verfügung. 
 

Das Plankonzept von Glück + Partner, Freie Architekten sieht einen Tiefgaragenstellplatz für jede 

Wohnung vor. Dies entspricht der nach LBO erforderlichen Stellplatzzahl. Der Nachweis über die 

erforderlichen Stellplätze ist im Bauantrag zu erbringen. 
 

Die Katharinenstraße ist als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen. Es gilt damit eine sehr 

geringe Fahrgeschwindigkeit von 7 km/h für Fahrzeuge und eine besondere gegenseitige Rück-

sichtnahme aller Verkehrsteilnehmer, auch für künftige neue Anwohner.  

Am westlichen Rand soll die Tiefgaragenzufahrt zum Erhalt der dort bestehenden Stellplätze 

nicht angeordnet werden. Am nördlichen Rand entlang der Katharinenstraße wird die Zufahrt auf 

das Grundstück nicht begrenzt. Bei Anordnung der Tiefgaragenzufahrt ist jedoch eine entspre-

chende Rampenlänge erforderlich. Bei dem durch die Gemeinde gewählten Plankonzept von 

Glück + Partner, Freie Architekten ist die Zufahrt daher am östlichen Rand vorgesehen. 
 

Weitere Punkte: 

- Die Ableitung von Regenwasser erfolgt durch Pufferung und Versickerung mit Notüberlauf. 

Hierzu zählt auch das auf der Tiefgarage anfallende Wasser. Das durch die TG-Begrünung ent-

stehende Volumen kann aus planerischer Sicht auf das Puffervolumen angerechnet werden.  

Die Entwässerungsplanung erfolgt im Detail bei der Objektplanung. 

- Das Plankonzept von Glück + Partner, Freie Architekten geht von einer natürlichen Belüftung 

der Tiefgarage über Lüftungsschächte aus. Die Detailplanung ist Gegenstand der Objektpla-

nung. 

- Dies richtet sich nach bautechnischen Erfordernissen und Richtlinien und ist nicht Gegenstand 

des Bebauungsplanes sondern der Objektplanung. 
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Vor dem Hintergrund des Wohnraummangels und dem Grundsatz der Innenentwicklung 

vor Außenentwicklung und damit einer flächensparenden Bebauung hat sich die Ge-

meinde für eine dichtere und vergleichsweise hohe Bebauung im Planbereich, die sich 

an den beiden westlich des Planbereiches bestehenden Mehrfamilienhäusern orientiert 

entschieden. 

 

 

 

 

Die Festsetzung von Energiestandards ist im Bebauungsplan rechtssicher nicht möglich. 

Sofern hier Regelungen getroffen werden sollen bieten sich vertragliche Regelungen mit 

dem Investor an.  

Grundsätzlich wird auf das ab 1.11.2020 geltende Gebäudeenergiegesetz verwiesen, das 

bislang geltende Regelungen zur Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien  

ersetzt und bündelt. Entsprechende Vorgaben sind bei der Objektplanung zu berücksich-

tigen. 

 

 

Vor dem Hintergrund des Wohnraummangels und dem Grundsatz der Innenentwicklung 

vor Außenentwicklung und damit einer flächensparenden Bebauung hat sich die Ge-

meinde für eine dichtere und vergleichsweise hohe Bebauung im Planbereich, die sich 

an den beiden westlich des Planbereiches bestehenden Mehrfamilienhäusern orientiert 

entschieden. 
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Vor dem Hintergrund des Wohnraummangels und dem Grundsatz der Innenentwicklung 

vor Außenentwicklung und damit einer flächensparenden Bebauung hat sich die Ge-

meinde für eine dichtere und vergleichsweise hohe Bebauung im Planbereich, die sich 

an den beiden westlich des Planbereiches bestehenden Mehrfamilienhäusern orientiert 

entschieden. 

Zulässig sind drei Geschosse. Das mit den Höhenfestsetzungen zulässige weitere 4. 

Geschoss darf kein Vollgeschoss sein und muss insbesondere zur Minderung der Ge-

bäudehöhe gegenüber dem darunterliegenden Geschoss zurücktreten. Dadurch vermin-

dert sich die Höhenwirkung der Gebäude an den zurücktretenden Seiten. Auf die Visua-

lisierung in der Begründung wird verwiesen. 
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Das Plankonzept von Glück + Partner, Freie Architekten sieht einen Tiefgaragenstell-

platz für jede Wohnung vor. Dies entspricht der nach LBO erforderlichen Stellplatzzahl. 

Der Nachweis über die erforderlichen Stellplätze ist im Bauantrag zu erbringen. 

 

 

 

 

Die Katharinenstraße ist als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen. Es gilt damit eine 

sehr geringe Fahrgeschwindigkeit von 7 km/h für Fahrzeuge und eine besondere gegen-

seitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer, auch für künftige neue Anwohner.  

Am westlichen Rand soll die Tiefgaragenzufahrt zum Erhalt der dort bestehenden Stell-

plätze nicht angeordnet werden. Am nördlichen Rand entlang der Katharinenstraße wird 

die Zufahrt auf das Grundstück nicht begrenzt. Bei Anordnung der Tiefgaragenzufahrt 

ist jedoch eine entsprechende Rampenlänge erforderlich. Bei dem durch die Gemeinde 

gewählten Plankonzept von Glück + Partner, Freie Architekten ist die Zufahrt daher am 

östlichen Rand vorgesehen. 

 

 

 

 

Die Ableitung von Regenwasser erfolgt durch Pufferung und Versickerung mit Not-

überlauf. Das durch die Dachbegrünung und die TG-Begrünung entstehende Volumen 

kann aus planerischer Sicht auf das Puffervolumen angerechnet werden.  

Außerhalb der geplanten Tiefgarage stehen noch Flächen für entsprechende Versicke-

rungsanlagen zur Verfügung. 

Die Entwässerungsplanung erfolgt im Detail bei der Objektplanung. 

 

 

 

 

Vor dem Hintergrund des Wohnraummangels und dem Grundsatz der Innenentwicklung 

vor Außenentwicklung und damit einer flächensparenden Bebauung hat sich die Ge-

meinde für eine dichtere und vergleichsweise hohe Bebauung im Planbereich, die sich 

an den beiden westlich des Planbereiches bestehenden Mehrfamilienhäusern orientiert 

entschieden. 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 

 

Ein entsprechender Hinweis kann im Bebauungsplan ergänzt werden. 

 

 

Das nun vorliegende Baugrundgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die anstehenden 

Böden für eine Regenwasserversickerung als durchlässig bis schwach durchlässig ein-

zustufen sind. Eine Versickerung ist somit eingeschränkt möglich. Der Gutachter emp-

fiehlt an den Versickerungseinrichtungen einen Notüberlauf vorzusehen. 

 

 

Eine Baugrunduntersuchung wurde nach vorheriger Anzeige beim Amt für Wasserwirt-

schaft und Bodenschutz in der Zwischenzeit durchgeführt. 

Der Hinweis kann entsprechend ergänzt werden. 

 

 

 

Wie im Gutachten beschrieben ist wurde dies dem Amt bereits vorgelegt. 

Eine entsprechende weitere Abstimmung ist Gegenstand der Objektplanung. 

 

 

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis kann im Textteil ergänzt werden. 
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Als Vermeidungsmaßnahmen sind Rodungszeiten und Zeiten für den Abbruch des be-

stehenden Gebäudes festgelegt. Diese verhaltensbasierten Maßnahmen können im Be-

bauungsplan nicht rechtssicher festgesetzt werden. Ein entsprechender Hinweis ist im 

Textteil aber bereits enthalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Auch aus dem nun vorliegenden Baugrundgutachten ergeben sich keine Hinweise auf 

mögliche Verunreinigungen des Untergrunds. Ein entsprechender Hinweis kann den-

noch im Textteil ergänzt werden. 
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Das nun vorliegende Baugrundgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die anstehenden 

Böden für eine Regenwasserversickerung als durchlässig bis schwach durchlässig ein-

zustufen sind. Eine Versickerung ist somit eingeschränkt möglich. Der Gutachter emp-

fiehlt an den Versickerungseinrichtungen einen Notüberlauf vorzusehen. 

Dennoch kann der Regenwasseranteil im Mischwasserkanal reduziert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Im Bebauungsplan wird im Hinblick auf die zu erwartenden Lärmimmissionen auf die 

schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Fürstenstraße“ aus dem Jahr 2007 

verwiesen, das passiven Lärmschutz für die Gebäude vorsieht. 

Dem einzelnen Bauherrn bleibt es unbenommen einen weiteren Lärmschutz über das 

geforderte Maß hinaus zu realisieren. 
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Der Plan wird zur Klarstellung ergänzt. 

 

 

 

 

Zur Beachtung guter Sichtverhältnisse kann im Textteil ein Hinweis aufgenommen 

werden. Die Festlegung ist jedoch Gegenstand der Objektplannung. 

Für die Bemessung von Aufstellbereichen bei Tiefgaragenzufahrten sind die Anforde-

rungen der Garagenverordnung in Abhängigkeit der Größe der Tiefgarage und der ge-

planten Neigung der Rampe maßgebend. Die Anforderungen sind im Rahmen der Ob-

jektplanung zu beachten. 

 

Die Katharinenstraße, die als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen ist, besteht be-

reits vollständig ausgebaut und wird durch die Planung nicht verändert.  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die festgesetzten Pflanzgebote für Bäume weisen einen Abstand von mind. 2m zur 

Straße auf. Dieser Mindestabstand kann zur Klarstellung auch im Textteil aufgenom-

men werden. 
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Die Katharinenstraße, die als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen ist, besteht be-

reits vollständig ausgebaut und wird durch die Planung nicht verändert.  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Löschwasserversorgung kann über das bestehende Wasserleitungsnetz hergestellt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Planbereich kann über die bestehende und ausgebaute Katharinenstraße mit Feuer-

wehrfahrzeugen erreicht werden. Ein Mindestpflanzabstand von 2m kann im Textteil 

zur Klarstellung ergänzt werden. 
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Notwendige Flächen für die Feuerwehr auf dem Baugrundstück sind im Zuge der Ob-

jektplanung festzulegen. 

 

 

 

 

 

 

Der Planbereich kann über die bestehende Katharinenstraße mit Müllfahrzeugen er-

reicht werden. 

 

 

 

 

Die Festlegung von Flächen für die Aufbewahrung und Bereitstellung von Müllbehäl-

tern ist Gegenstand der Objektplanung. 

 

 

 

 

 

Die Katharinenstraße ist vollständig ausgebaut und kann mit Müllfahrzeugen befahren 

werden. 
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Die Festsetzung wird zur rechtlichen Klarstellung entsprechend angepasst. 
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In der Zwischenzeit liegt ein Baugrundgutachten für den Planbereich vor. Auf dieses 

kann ergänzend im Textteil verwiesen werden. 
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Die ist im Zuge der Bauausführung zu beachten. 
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Folgende Träger öffentlicher Belange und sonstige Stellen ha-
ben eine Stellungnahme abgegeben, jedoch keine Anregungen 
oder Bedenken vorgetragen: 

- Gemeinde Hochdorf 
- Stadt Ebersbach 
- Stadt Wernau 
 
 

Folgende Träger öffentlicher Belange und sonstige Stellen wur-
den am Verfahren beteiligt, haben jedoch keine Stellungnahme 
abgegeben: 

- Deutsche Telekom 
- Gemeinde Baltmannsweiler 
- Gemeinde Lichtenwald 
- Stadt Plochingen 
- VVS Stuttgart 

 

  

 


